
 
 

VTG Aktiengesellschaft 
Hamburg 

 
WKN: VTG999 

ISIN: DE000VTG9999 
 
 

EINLADUNG 
 
 

Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am 
 
 

4. Juni 2009 um 10.30 Uhr 
 
 
im CCH - Congress Center Hamburg, Am Dammtor/Marseiller Straße, 20355 Hamburg 
stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. 
 
 

Tagesordnung 
 
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der VTG Aktiengesellschaft 

und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008, der 
Lageberichte für die VTG Aktiengesellschaft und den Konzern 
einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstands zu den Angaben 
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats 
über das Geschäftsjahr 2008 

 
 Diese Unterlagen können vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an 

im Internet unter www.vtg.de/hauptversammlung2009 und in den 
Geschäftsräumen der VTG Aktiengesellschaft, Nagelsweg 34, 20097 Hamburg, 
eingesehen werden. Sie werden auch während der Hauptversammlung zur 
Einsichtnahme ausliegen. Auf Verlangen werden jedem Aktionär kostenlos 
Abschriften übersandt.  

 
 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 



 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 

2008 in Höhe von EUR 6.416.666,70 wie folgt zu verwenden: 
 

Ausschüttung an die Aktionäre insgesamt durch 
Zahlung einer Dividende von EUR 0,30 je 
dividendenberechtigter Stückaktie 

 
 
EUR 6.416.666,70 

  
Die Auszahlung der Dividende soll am 5. Juni 2009 erfolgen. 

 
 
3.  Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
 
4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 
 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 
 
 
5. Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des 

Prüfers für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das 
Geschäftsjahr 2009 

 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Abschlussprüfer und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.  

 
 Der Aufsichtsrat schlägt weiter vor, die PricewaterhouseCoopers 

Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zum Prüfer für die 
prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des 
Zwischenlageberichts für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen.  

 
 
6. Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter 

Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 
 
 Die in der Hauptversammlung vom 18. Juni 2008 beschlossene Ermächtigung 

zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien läuft am 17. Dezember 2009 
aus. Die Gesellschaft soll unter Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum 



 
Erwerb eigener Aktien erneut zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
ermächtigt werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu 
beschließen:  

 
1. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

3. Dezember 2010 eigene Aktien in Höhe von insgesamt bis zu 10 % des 
derzeitigen Grundkapitals, oder, falls dieser Wert geringer ist, des zum 
Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals, zu jedem zulässigen Zweck im Rahmen der gesetzlichen 
Beschränkungen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu 
erwerben. Die Ermächtigung kann durch die Gesellschaft, aber auch 
durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung durch 
Dritte ausgenutzt werden. 

 
 Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels 

eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels 
einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Einladung zur Abgabe von 
Verkaufsofferten.  

 
 Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der Gesellschaft in der 
Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den der 
Verpflichtung zum Erwerb vorangehenden drei Börsenhandelstagen um 
nicht mehr als 5 % über- oder unterschreiten. 

 
 Im Falle eines öffentlichen Kaufangebots darf der von der Gesellschaft 

gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den 
Durchschnitt der Börsenkurse der Aktie der Gesellschaft in der 
Schlussauktion im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse vom sechsten bis 
dritten Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung des Kaufangebots um 
nicht mehr als 15 % über- oder unterschreiten.  

 
 Im Falle einer an alle Aktionäre gerichteten Einladung zur Abgabe von 

Verkaufsofferten darf der von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je 
Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Durchschnitt der Börsenkurse der 
Aktie der Gesellschaft in der Schlussauktion im Xetra-Handelssystem 
(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor 



 
Veröffentlichung der Einladung zur Abgabe der Verkaufsofferten um nicht 
mehr als 15 % über- oder unterschreiten. 

 
 Ergeben sich nach Veröffentlichung eines Kaufangebots bzw. der 

Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten erhebliche Abweichungen des 
maßgeblichen Kurses, so kann das Angebot bzw. die Einladung zur 
Abgabe von Verkaufsofferten angepasst werden. In diesem Fall ist 
Ausgangspunkt für die Bestimmung der relevanten Zeiträume zur 
Ermittlung der vorgenannten durchschnittlichen Börsenkurse nicht der Tag 
der Veröffentlichung des Kaufangebots bzw. der Einladung zur Abgabe 
von Verkaufsofferten, sondern der Tag der Anpassung. Das Kaufangebot 
bzw. die Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten kann weitere 
Bedingungen vorsehen. 

 
 Sofern ein öffentliches Angebot oder eine öffentliche Einladung zur 

Abgabe von Verkaufsofferten überzeichnet ist, muss die Annahme nach 
Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis 
zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen können vorgesehen werden. 

 
2. Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser Ermächtigung 

erworbenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden: 
 

a) Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die 
Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert werden.  

 
b) Die Aktien können ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in 

anderer Weise veräußert werden, sofern die Aktien gegen 
Barzahlung und zu einem Preis veräußert werden, der den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als 
Zeitpunkt der Veräußerung gilt der Zeitpunkt der Eingehung der 
Übertragungsverpflichtung, auch wenn diese noch bedingt sein 
sollte, oder der Zeitpunkt der Übertragung selbst, wenn dieser keine 
gesonderte Verpflichtung vorausgeht oder wenn der Zeitpunkt der 
Übertragung in der Verpflichtungsvereinbarung als maßgeblich 
bestimmt wird. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises 
für die eigenen Aktien erfolgt nach dieser Maßgabe zeitnah vor der 
Veräußerung der eigenen Aktien. Der zusammengenommene, auf 
die Anzahl der unter dieser Ermächtigung veräußerten Aktien 
entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals darf zusammen mit 
dem anteiligen Betrag des Grundkapitals, das auf Aktien oder 



 
Options- oder Wandlungsrechte entfällt, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG ausgegeben werden, insgesamt 10 % des zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über diese 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals nicht überschreiten. 

 
c) Die Aktien können mit Zustimmung des Aufsichtsrats Dritten zum 

Zwecke des unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an 
Unternehmen sowie im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen angeboten und übertragen 
werden. 

 
d) Die Aktien können ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

eingezogen werden, ohne dass die Einziehung oder die 
Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 
bedarf. 

 
3. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit 

ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden 
Ermächtigungen nach Ziffer 2) lit. b) und c) verwendet werden.  

 
4. Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung 

bzw. zu ihrem Einzug können unabhängig voneinander, einmal oder 
mehrmals, ganz oder auch in Teilen ausgeübt werden. 

 
5. Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung am 18. Juni 2008 

erteilte und bis zum 17. Dezember 2009 befristete Ermächtigung zum 
Erwerb eigener Aktien wird für die Zeit ab Wirksamwerden der neuen 
Ermächtigung aufgehoben; die in dem vorgenannten Beschluss der 
Hauptversammlung vom 18. Juni 2008 enthaltene Ermächtigung zur 
Verwendung von aufgrund dieses damaligen Beschlusses zurück 
erworbenen Aktien bleibt bestehen.  

 
 



 
 Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 6 der 

Tagesordnung über den Bezugsrechtsausschluss bei der Verwendung 
eigener Aktien 

 
 Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die 

Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und in Übereinstimmung mit üblicher 
Unternehmenspraxis zu ermächtigen, bis zum 3. Dezember 2010 eigene Aktien 
im Umfang von insgesamt bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals oder – falls 
dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Bereits die 
Hauptversammlung vom 18. Juni 2008 hat den Vorstand ermächtigt, eigene 
Aktien mit einem auf sie entfallenden anteiligen Betrag von bis zu 10 % des 
Grundkapitals zu erwerben. Von dieser Ermächtigung wurde bislang kein 
Gebrauch gemacht. Da die bestehende Ermächtigung gemäß 
Hauptversammlungsbeschluss vom 18. Juni 2008 nur bis zum 17. Dezember 
2009 besteht, sollen bereits in dieser Hauptversammlung eine neue 
Ermächtigung geschaffen und die bestehende Erwerbsermächtigung aufgehoben 
werden. 

 
 Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 

53a AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse, 
durch ein öffentliches Kaufangebot oder durch die öffentliche Einladung, 
Verkaufsofferten abzugeben, trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein 
öffentliches Angebot oder eine öffentliche Einladung zur Abgabe von 
Verkaufsofferten überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. 
Eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen 
Grundsätzen können vorgesehen werden. Diese Möglichkeiten dienen dazu, 
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten und 
kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu 
erleichtern.  

 
 Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft 

erworbenen eigenen Aktien entweder eingezogen oder aber durch ein 
öffentliches Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert 
werden. Mit den beiden letzten Möglichkeiten wird auch bei der Veräußerung der 
Aktien das Recht der Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt. Im Falle einer 
Einziehung bedürfen weder diese noch deren Durchführung eines weiteren 
Hauptversammlungsbeschlusses. 

 
 Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit der gesetzlichen 

Regelung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG weiter vor, dass der Vorstand mit 



 
Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien 
auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 
Aktionäre vornehmen kann, wenn die erworbenen eigenen Aktien entsprechend 
der Regelung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gegen Barzahlung zu einem Preis 
veräußert werden, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Als 
Zeitpunkt der Veräußerung gilt der Zeitpunkt der Eingehung der 
Übertragungsverpflichtung, auch wenn diese noch bedingt sein sollte, oder der 
Zeitpunkt der Übertragung selbst, wenn dieser keine gesonderte Verpflichtung 
vorausgeht oder wenn der Zeitpunkt der Übertragung in der 
Verpflichtungsvereinbarung als maßgeblich bestimmt wird. Die endgültige 
Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien erfolgt nach dieser 
Maßgabe zeitnah vor der Veräußerung der eigenen Aktien. 

 
 Die Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder 

durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse der Gesellschaft und der 
Aktionäre, da durch die Veräußerung von Aktien beispielsweise an institutionelle 
Anleger zusätzliche in- und ausländische Aktionäre gewonnen werden können. 
Die Gesellschaft wird darüber hinaus in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den 
jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und schnell und flexibel auf 
günstige Börsensituationen reagieren zu können. Die Vermögens- wie auch die 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden gewahrt. Den Aktionären entsteht 
angesichts des geringen Volumens kein Nachteil, da die unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien nur zu einem Preis veräußert 
werden dürfen, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft gleicher 
Ausstattung zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Bei 
der Ausübung der Ermächtigung ist eine anderweitige Ausgabe oder 
Veräußerung von Aktien oder eine Ausgabe von Options- oder 
Wandlungsrechten, soweit diese unter Ausschluss des Bezugsrechts 
entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung erfolgt, zu berücksichtigen. Interessierte Aktionäre können daher 
eine zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu 
annähernd gleichen Konditionen über die Börse erwerben.  

 
 Die Gesellschaft soll ferner auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien beim 

(auch mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 
Beteiligungen an Unternehmen sowie im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen als Gegenleistung anbieten zu können.  Die 
Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien als 
Akquisitionswährung zu nutzen, wie es der nationale und internationale 
Wettbewerb nicht selten fordern. Wie bereits in der Vergangenheit prüft der 
Vorstand fortlaufend Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb von 



 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen. Der Erwerb derartiger 
Beteiligungen oder Unternehmen gegen Gewährung von Aktien liegt im Interesse 
der Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der 
Marktposition der VTG-Gruppe führt oder den Markteintritt in neue 
Geschäftsfelder ermöglicht oder erleichtert. Um dem Interesse der Veräußerer 
oder der Gesellschaft an einer Bezahlung in Form von Aktien der Gesellschaft für 
den Fall eines erfolgreichen Abschlusses solcher Verträge zeitnah und flexibel 
Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, sofern nicht auf das genehmigte 
Kapital zurückgegriffen werden soll, dass der Vorstand zur Gewährung eigener 
Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats ermächtigt wird. Die Interessen der Aktionäre sind zum einen durch 
die Volumengrenze von 10 % gewahrt, die eine weitergehende Einbuße der 
Beteiligungsquote ausschließt. Zum anderen wird sich der Vorstand bei der 
Festlegung der Bewertungsrelation am Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an den Börsenpreis ist hierbei 
jedoch nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenpreises in Frage 
zu stellen. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands 
die vorgeschlagene Veräußerung von eigenen Aktien im Interesse der 
Gesellschaft und der Aktionäre und kann es im Einzelfall rechtfertigen, das 
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat 
werden in jedem einzelnen Fall prüfen und abwägen, ob der Zusammenschluss 
oder Erwerb gegen Gewährung eigener Aktien unter Ausschluss des 
Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft liegt. 

 
 Die Ermächtigungen zum Erwerb eigener Aktien, zu ihrer Veräußerung bzw. zu 

ihrem Einzug sollen unabhängig voneinander, einmal oder mehrmals, ganz oder 
auch in Teilen ausgeübt werden dürfen. 

 
 Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass die derzeit bestehende, durch die 

Hauptversammlung am 18. Juni 2008 erteilte und bis zum 17. Dezember 2009 
befristete Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien für die Zeit ab 
Wirksamwerden der neuen Ermächtigung aufgehoben wird; bestehen bleiben 
soll nur die bestehende Ermächtigung zur Verwendung von aufgrund des 
Beschlusses der Hauptversammlung vom 18. Juni 2008 zurück erworbenen 
Aktien. 

 
 Zugänglichmachung des Berichts des Vorstands an die Hauptversammlung 
 zu Punkt 6 der Tagesordnung 
 
 Der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 liegt vom Tage der 

Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der VTG 



 
Aktiengesellschaft, Nagelsweg 34, 20097 Hamburg, zur Einsichtnahme durch die 
Aktionäre aus. Er wird auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme 
ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift 
übersandt. Der Bericht ist auch im Internet unter 
www.vtg.de/hauptversammlung2009 zugänglich. 

 
7. Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds  
 
 Herr Heribert Becker hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 

Ablauf des 31. Dezember 2008 niedergelegt. Mit Wirkung ab 1. April 2009 hat 
das Amtsgericht Hamburg Herrn Gunnar Uldall zum Mitglied des Aufsichtsrats 
bestellt. Herr Gunnar Uldall soll nun von der Hauptversammlung zum Mitglied 
des Aufsichtsrats gewählt werden. Die Bestellung von Herrn Gunnar Uldall soll 
gemäß § 8 Abs. 2 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft für den Rest der 
Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds Herrn Heribert Becker erfolgen. Herr 
Heribert Becker war ursprünglich von der Hauptversammlung vom 19. April 2007 
für eine Amtszeit für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei 
das Geschäftsjahr 2007 nicht mitgerechnet wird, gewählt worden.  

 
 Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
 Herr Gunnar Uldall, Unternehmensberater, Hamburg, wird als 

Aufsichtsratsmitglied in den Aufsichtsrat gewählt, und zwar für die Zeit bis zur 
Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte 
Geschäftsjahr nach der Wahl des ausgeschiedenen Mitglieds Herrn Heribert 
Becker im Jahr 2007 beschließt, wobei das Geschäftsjahr 2007 nicht 
mitgerechnet wird. 

 
 Angaben zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §125 Abs. 1 Satz 3 AktG: 
 
 Herr Gunnar Uldall ist Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten: 
 
 Daimler Luft- und Raumfahrt Holding AG, München 

HanseMerkur Holding AG, Hamburg 
  

Herr Gunnar Uldall  ist weiterhin Mitglied in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von folgenden Wirtschaftsunternehmen:  
 



 
Kühne School of Logistics and Management GmbH, Hamburg  
BDO Deutsche Warentreuhand Aktiengesellschaft, Hamburg   
J.J.Sietas KG, Schiffswerft GmbH u. Co., Hamburg 

 
 Angaben zu Punkt 7 der Tagesordnung gemäß §124 Abs. 2 Satz 1 AktG: 
 
 Der Aufsichtsrat der VTG Aktiengesellschaft setzt sich nach § 8 Abs. 1 der 

Satzung der Gesellschaft sowie §§ 95, 96 Abs. 1 AktG aus sechs Mitgliedern der 
Aktionäre zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht 
gebunden. 

 
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
 
Das Grundkapital der VTG Aktiengesellschaft beträgt EUR 21.388.889,00 und ist 
eingeteilt in 21.388.889 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen 
Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00. Gemäß § 17 Abs. 1 der Satzung der VTG 
Aktiengesellschaft gewährt jede Aktie in der Hauptversammlung eine Stimme. Die 
Gesamtzahl der Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der ordentlichen 
Hauptversammlung 2009 beläuft sich somit auf 21.388.889. 
 
 
  
Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 
nach § 16 der Satzung der VTG Aktiengesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die 
sich bei der Gesellschaft anmelden und einen von ihrem depotführenden Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut erstellten besonderen Nachweis ihres Anteilsbesitzes 
übermitteln. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 14. Mai 
2009 (00:00 Uhr MESZ) beziehen und der VTG Aktiengesellschaft zusammen mit der 
Anmeldung spätestens bis zum Ablauf des 28. Mai 2009 (24:00 Uhr MESZ) unter 
folgender Adresse zugehen: 
 

VTG Aktiengesellschaft 
c/o Deutsche Bank AG 
– General Meetings – 
Postfach 20 01 07 

60605  Frankfurt am Main 
E-Mail: wp.hv@xchanging.com 

 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform. Die 
Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Nach Zugang 



 
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den Aktionären Eintrittskarten für die 
Hauptversammlung übersandt. Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung 
des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die VTG Aktiengesellschaft unter 
vorgenannter Adresse Sorge zu tragen, um die Organisation der Hauptversammlung zu 
erleichtern. 
 
 
Stimmrechtsvertretung 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. die depotführende 
Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine Person ihrer Wahl, ausüben lassen. 
Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
sonstige gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder 
Institution erteilt werden, bedürfen der Schriftform.  
 
Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der VTG Aktiengesellschaft als 
Stimmrechtsvertreter benannte Mitarbeiter der Gesellschaft bei der Ausübung ihres 
Stimmrechts vertreten zu lassen. Diesen Stimmrechtsvertretern müssen dazu eine 
Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Soweit keine 
Weisung erteilt wird, werden die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
von der Vollmacht keinen Gebrauch machen. Vollmacht und Stimmrechtsweisungen an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können schriftlich unter 
Verwendung des hierfür auf der Eintrittskarte vorgesehenen Formulars erteilt werden. 
Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis 
zum 2. Juni 2009 bei der Gesellschaft unter folgender Adresse eingegangen sein:  
 

VTG Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Nagelsweg 34 
20097 Hamburg 

 
 
Anträge und Wahlvorschläge 
 
Anträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt sind 
ausschließlich an 
 

VTG Aktiengesellschaft 
Investor Relations 
Nagelsweg 34 
20097 Hamburg 



 
Fax Nr.: 040-2354-1360 

 
zu richten. Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht 
berücksichtigt. 
 
Zugänglich zu machende Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 
Ablauf des 20. Mai 2009 bei der Gesellschaft eingegangen sind, werden im Internet 
unter www.vtg.de/hauptversammlung2009 veröffentlicht. Etwaige Stellungnahmen 
der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 
 
 
Hamburg, im April 2009 
 
VTG Aktiengesellschaft 
Der Vorstand 


